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GEMEINDE BELLACH

Spezielle Bauvorschriften Feilfeld, BUndenfeld und

Ge ugenablihl



Spezielle Bebauungspläne Feil±‘eld, BUndenfeld und Geugens~

bühl

Spezielle Bauvorschriften

Plan No, 8 und 9 im I6asstab 1 : 1000 vom September 1956.

Die Einwohnergemeinde Bellach setzt gemäss Art. 13 des Baure—

glementes in ErgPnzung des allgemeinen Bebauungsplanes vom

1.3.1950 die speziellen Bebauungspläne für die Gebiete:

a) Feilfeld

b) Bündenfeld und Geugensbühl

nach Genehmigung durch die Gemeindeversammlung der Einwohner—

gemeinde und durch den Regierungsrat des Kantons Solothurn

mit der Publikation des Genehmigungsbeschlusses im Amtsblatt

in Kr~t und erlässt für die Ueberbauung dieser Gebiete

spezielle Bauvorschriften,

Durch diese soll eine wirtschaftliche und in städtebaulicher

Hinsicht geordnete Ueberbauung erzielt werden, unter Berück

sichtigung möglichst weitgehender Freizügigkeit für die Bedürf

nisse der einzelnen Bauherren,

Art. 1

Wirku~s~r~~:

Die speziellen Bauvorschriften sind im Bereich der in den spe

ziellen Bebauungsplhnen rot umrandeten Gebieten gültig.

Art. 2

~Baure1erneait:

Der in den speziellen Bebauungsplänen dargestellten Ueber

bauung liegt das kantonale NBR vom 18. April 1951, sowie

das Baureglement der Gemeinde Bellach vom 18.12.52. zu Grunde.

Die Bestimmungen der speziellen Bauvorschriften gelten vor den—

j enigen des Kantonalen— und Gemeindeba ureglement es,



Soweit in den speziellen Vorschriften nichts anderes be~

stimmt, finden die Bestimmungen der obigen Reglemente An~

wendung.

Die Bauklassen sind im allgemeinen Bebauungsplan festgelegt

und behalten für die spez. Bebauungspläne ihre Gültigkeit.

Art. 3

~pirstrichtun:

Für die Parzellierung der Baugebiete und für die Stellung der

Gebäude auf den einzelnen Grundstücken, sowie deren Stellung

zu den bestehenden und kän±‘tig zu errichtenden ITachbargebäuden

sind die in den spez. Bebauungsplänen eingezeichneten Par—

zellierungen und rot bezeichneten Gebäudeflächen richtung—

gehend.

Die eingezeichneten Pirstrichtungen sind verbindlich, sie

müssaa parallel zur Lün&~sseitA ch~r Prit~--~ ~r~ri~nf~i

Sofern von der Bauherrschaft ein einheitlicher und archi

tektonisch befriedigender Vorschlag eingereicht wird, kann

der Gemeinderat Ausnahmen gestatten.

Art, 4

~nz-~adGebäudeabstände:

Für den Abstand der Gebäude von der Strasse sind die im spez.

Bebauungsplan eingezeichneten Baulinien einzuhalten, ~Jo Ga~

ragebaulinien eingetragen sind, dürfen bis an diese nur einge—

schossige Nebengebäude mit einer maximalen Höhe von 2.80 in

vom gewachsenen Terrain bis zur Traufe erstellt werden,

Der kindestabstand von den IJachbargrenzen beträgt von der

Gebäudeflucht 4.00 in, Die eingezeichneten Hausbaulinien sind

verhmdlioh,

Der Abstand von den Nachbargebäuden muss mindestens 8.00 in

betragen.



Art. 5

Dächer und Dachausbauten:

Gebäude mit einer Gesamtlänge des gleichmässig hohen Bau—

körpers unter 12.00 m sind mit Satteldächern zu überdecken,

Bei längeren Baukörpern sind Jalmdächer gestattet. Die Dach—

deckung kam mit Ziegeln, Schiefer oder Eternit erfolgen. Die

Sparrenneigung darf nicht über 36° n,T, betragen.

Im Gebiet 1, B, 0, D des Bebauungsplsnes Feilfeld sind Bauten

mit flachen Dächern oder mit Pultdächern bis höchstens

15° n,T, erwünscht, Bei Ziegeldächern muss die Dachneigung

einschliesslich Dachausbauten jedoch mindestens 36 ~o (19° 48?)

betragen. Bei Bauten mit Satteldächern in diesem Gebiet muss

die Firstrichtung ost—westlich verlaufen.

Die Trauflinie der Dächer darf nicht durch Dachaufbauten unter

brochen werden. Abschleppungen über Anbauten sind gestattet.

Dachaufbauten mit flacher Abdecimng oder mit Schleppdächern

sind mit einer totalen Länge auf jeder Seite von 1/3 der Ge—

bäudelhmge bei 1—geschossiger Bauweise im Baugebiet 1 und bei

2—geschossiger Bauweise in Baugebiet II zulässig. Schleppdächer

von Dachaufbauten dürfen erst 1.00 m in der Dachechräge gemessen

unter der First aus der Dachfläche gezogen werden,

Die vertikale Stirnseite der Dachaufbauten muss mindestens 10 cm

hinter der Fassadenflucht zurückspringen. Kniewände dürfen ab

O.K. Fussboden Dachgeschoss höchstens 1.10 m hoch sein,

Die vertikalen Aussenwände von Dachaufbauten sind in Verklei

dung oder Anstrich so zu gestalten, dass sie in der Dachrläche

möglichst wenig in Erscheinung treten,

Art. 6

Anbauten:

Vor— und Anbauten, wie Schöpfe, Garagen, Eingänge und Terrassen

unterliegen der Prüfung und Genehmigung durch die Baukomxnission

im Hinblick auf ihre Eingliederung in die Formen des Haupt

gebäudes und in die Gesamtbebaudng.



Art, 7
~ried~~en:

Die Einfriedungen müssen in einem und demselben Strassenzug

einheitlich, gemäss Anordnung der Baukommission, gestaltet

werden, nachdem diese den Bauherrn angehört hat, Die Höhe

ki‘instlicher Einfriedungen darf 1.00 m nicht übersteigen. Durch~

laufende massive Sockel dürfen höchstens 60 cm hoch sein.

Art. 8

Ul‘~emeines:

Der Gemeinderat darf auf Antrag der Baukommission Baugesuche,

welche dem Sinn der spez. Bauvorschriften nicht entsprechen

und den angestrebten Charakter der Bebauung stören würden,

nicht genehmigen, sondern hat sie zur 2eubearbeitung im Sinne

einer Anpassung an die spez. Eebauungsplüne und an die spez.

Bauvorschriften zuriickzuweisen, Ausnahmen, welche sich mit

dem Sinn der spez. debauungsplöne und den spez. Dauvorschriften

in ästhetischer und wirtschaftlicher Hinsicht vereinbaren las~

sen, 1~önnen vom G-emeinderat auf Antrag der Baukommission und

auf Grund einer Expertise gestattet werden, wenn die nach spez.

Bebauungsplan mögliche Ausnützung des Bodens nicht erhöht wird,
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Von der Gemeindeversamrnlunc~ genehmigt:

Der Gerne~ chr~iber:,/‘

durch Beschluss i~o. genehmigt.
)

Der7~b~


